
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 Oö. KL
 Oö. KL - Oö. Kulturgut-Leihgabengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 5

Dauer der Immunitätszusage

 

Die Gesamtdauer aller für ein bestimmtes Kulturgut erteilten Immunitätszusagen darf wirksam höchstens ein Jahr ab

der Einfuhr betragen.
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